
Gemeinde Heidenrod
Der Gemeindevorstand

Amtliche Bekanntmachung

Veröffentlicht im Wiesbadener Kurier
Untertaunus

am 2:. ::1= i:' Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Heidenrod
Stádtebauliche Entwicklung in Heidenrod, Ortsteil Laufenselden; Sondergebiets-

bauftäche Verbrauchermarkt ”Schönauer Straße"; Erarbeitung eines Bebauungs-
planes
hier: Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für die Erarbeitung ei-
nes Bebauungsplanes und die frühzeitige Beteiligung der Bürgennnen und Bürger.
Gemäß § 2 if. Baugesetzbuch (BauGB) wird öifentlich bekannt gemacht, dass die Ge-
meinde Heidenrod beabsichtigt, im Ortsteil Laufenseiden ein Sondergebiet zur Ansied-
lung eines Verbrauchermarktes zu entwickeln. Zur Schaffung der notwendigen baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen wird ein Bebauungsplan Sondergebiet ”Verbrau-
chermarkt Schönauer Straße" erarbeitet.
Der Geltungsbereich, für den die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 29.08.2025
(TOP 1.5) einen Aufstellungsbeschluss gefasst hat, umfasst die Grundstücke in der Ge-
markung Laufenselden wie folgt:
Flur Flurstück Nutzung Lage Inanspruchnahme
44 12 Landwirtschaftliches UberderStegerhohie Nurteilweise

Grün-! Ackerland
44 9/1 Landesstraße/ SchönauerStraße Nurteilweise

Straßenverkehr (L3031)
Der Geltungsbereich ist auf dem abgebildeten Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte
(nicht maßstäblich) dargestellt.
Gemäß § 3 if BauGB wird allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und sich wesentlich unterschei-
dender Lösungen, für die die Neugestaltung und Entwicklung des Gebietes in Betracht
kommen, und die voraussichtlichen Auswiricungen der Planungen, zu informieren.
Alle Bürgerinnen und Bürger und Betroffene erhalten hiermit die Gelegenheit, sich ge-
mäß § 3 BauGB zu informieren. Die Unterlagen können in der Zeit vom

10. November2025 bis 10. Dezember2025
im Bauamt der Gemeinde Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod -Laufensel-
den, Zimmer 203, Herrn Zindel, während der nachstehend aufgeführten Dienstzeiten

Montag 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00- 18.30 Uhr
Freitag 07.00 - 12.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

eingesehen werden.
Die Unterlagen des Aufstellungabeachlusses inkl. Anlagen sind auch auf der Home-
page der Gemeinde unter https://w.heidenrod.de/laufende -verfahren/ eingestellt.
Die Unterlagen sind ferner über das lnternetportal des Landes Hessens unter
https://bauleitplanung.hessen.de/ einzusehen. Das zentrale lnternetportal Bauleitpla-
nung Hessen ermöglicht den Zugang zu Bauleitplänen und ergänzenden Informatio-
nen der Städte und Kommunen.
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod lädt zu einer

INFORMATIONSVERANSTALTUNG
gemäß § 3(1) BauGB für

Dienstag, den 11.11.2025, um 19.30 Uhr
in das Sitzungszimmer Bauamt im Rathaus der Gemeinde Heidenrod,

Rathausstraße 9 in 65321 Heidenrod-Laufenselden
ein.
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Bürgerversammlung wird die
beabsichtigte Planung und der Geltungsbereich, für den der Bebauungsplan erarbeitet
werden soll, vorgestellt.
Alle Bürgeririnen und Bürger haben die Möglichkeit, während der vor genanntenAusle-
gungszeit und im Rahmen der Bürgerversammlung Wünsche, Bedenken und Anregun-
gen zur beabsichtigten Aufstellung des Bebauungsplanes vorzutragen. Sie sind münd-
lich zur Niederschrift oder schriftlich an den Gemeindevorstand der Gemeinde Heiden -

rod, Flathausstraße 9,65321 Heidenrod-Laufenselderi, zu richten.
Heidenrod, 24.10.2025

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Im Auftrag.

gez.
(Zindel)

Verwaltungsrat
Anlage: Liegenschaftakarte
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Heidenrod Laufenselden Geltunq bereich B-Plan "Netto Markt"


